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Produktionssystembeiträge

• Biologischer Landbau bleibt unverändert

• Tierhaltung: GMF, BTS und RAUS 
bleiben bestehen

• 8 Neue Systembeiträge im Pflanzenbau

• 2 Neue Systembeiträge in der Rindviehhaltung

 Nicht jeder Betrieb kann jedes Programme machen



Neues RAUS und Weidebeitrag  ab 2023

BTS 90 Fr./GVE

Beispiel für Milchvieh, Mutterkühe, Wasserbüffel, Rinder und Jungvieh ab 161 Tagen

RAUS
190 Fr./GVE

Weidebeitrag
350 Fr./GVE

RAUS muss für alle 
Rinderkategorien 

erfüllt sein

RAUS muss für alle 
Rinderkategorien 

erfüllt sein

Fr./GVE

280.--

440.-- 350.--

90.--



Neues RAUS und Weidebeitrag  ab 2023

 20-25 Aren/Milchkuh

 Fr. 190.-/GVE 
wie bisher

 Fr. 350.-/GVE

RAUS

Weidebeitrag

26         4 Aren/GVE 13

26        mind. 70% des 22
des Tagesbedarf an TS



Anforderungen RAUS



Schätzung der Weidefläche für Weidebeitrag

Hilfsmittel auf Homepage Landwirtschaftsamt TG:

Flächenbedarf Weidebeitrag



Spezialfragen

Müssen Kälber ab der Geburt im RAUS gehalten werden?

Welche Bedingen müssen Kälber für den Weideibetrag erfüllen?

Nach aktuellem Kenntnisstand ist es so, dass die Kälber (bis 160 Tage alt) für den 
Weidebeitrag Zugang zur Weide haben müssen, aber darüber hinaus keine weiteren 
Reglungen bestehen.
Der Zugang zur Weide damit bereits ausreichend – unabhängig davon wie viel Gras 
gefressen wird.
(Stand 2.11.2022)



Wann ist Weidebeitrag sinvoll?

Nur für Rinder und Wasserbüffel

 Nur möglich, wenn alle Kühe, Rinder und Kälber beim 
RAUS angemeldet sind

 70% des TS Bedarf über Weidefutter decken

 Anmeldung pro Tierkategorie möglich
(z.B. nur Milchkühe, oder Milchkühe + Rinder ab 365 
Tage)

Beitrag:

350 Fr. pro GVE Rind

540 Fr. pro GVE Kalb



Langlebigkeit:  ab 2024

Der Beitrag pro GVE

Milchkühe
3 bis 7 oder mehr Abkalbungen pro Betrieb:   
10 – 200 Fr.

Mutterkühe
4 bis 8 oder mehr Abkalbungen pro Betrieb:   
10 – 200 Fr.  



Langlebigkeit:  ab 2024

Quelle: agridea, Faktenblatt Rindviehhaltung

Grundsatz Milchvieh: ab durchschnittlich 3 Abkalbungen pro Betrieb
Grundsatz Mutterkühe: ab durchschnittlich 4 Abkalbungen pro Betrieb



Berechnung Langlebigkeit

Durchschnitt der Abkalbungen der Kühe, 

die in den letzten drei Jahre abgegangen sind.



ÖLN

Zusätzliche Bedingungen im ÖLN ab 2023

• Einschränkung Verwendung PSM mit erhöhtem Risikopotenzial

• Reduktion Abdrift und Abschwemmung

• Spritzeninnenreinigung mit Spühlwassertank und automatischer 
Reinigung

Zusätzliche Bedingungen im ÖLN ab 2024

• Aufhebung des Toleranzbereichs in der Nährstoffbilanz (+10%) 
in der Stickstoff- und Phosphorbilanz (ab 2024).

• 3.5% der Ackerfläche muss in der Tal- und Hügelzone mit Acker-
BFF und/oder Nützlingsstreifen (PSB) belegt sein (ab 2024).

Ökologischer Leistungsnachweis ÖLNmehr Auflagen



Streichung des Toleranzbereiches Nährstoffbilanz

• Bisher: Fehlerbereich in Nährstoffbilanz von +10% bei Phosphor 
und Stickstoff 

• Bilanz von P und N muss ab 2024 Bedarf der Kulturen entsprechen 



30 ha, 55 Kühe + Aufzucht
Zufuhr 1’300 dt TS



Massnahmen

• Wegfuhr von Hofdünger

• Weniger Einsatz von Kunstdünger

• Noch optimierterer Einsatz der Dünger nach Kulturen

• ÖLN Gemeinschaft



Effizienter N-Einsatz im Ackerbau  

Anteil des auf dem Betrieb verfügbaren Stickstoffs darf 90% des          
Stickstoffbedarfs der Kultur nicht übersteigen 

1 Jahr Verpflichtungsdauer 100 CHF/ha

• Abgeschlossene SuisseBilanz des Vorjahres wird bewertet 

• Anteil des auf dem Betrieb verfügbaren Stickstoffs «Nver.» muss in 
Formular F der SuisseBilanz kleiner als 90% sein 



Massnahmenplan Ammoniak TG


